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Editorial

Herrenberg, der 18. März 2024

Lieber Leser,


als ich im März 2006, kurz nach Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG), meine ersten IFG-Anfragen an Bundesbehörden richtete, ahnte ich noch nicht, worauf ich mich einließ. 


Inzwischen bin ich bei fast 200 offiziellen IFG-Anfragen an Behörden und Ministerien angekommen. Es wird also langsam Zeit, all die Schriftwechsel und Gerichtsverfahren aufzuarbeiten und zu dokumentieren. 


Wobei es nur teilweise um die Sachfragen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten und der offiziellen Durchimpfungspolitik an sich geht. Mindestens genauso interessant ist die Art und Weise, wie die Behörden mit Fragen aus der Bevölkerung und unabhängigen Medien umgehen. 


Diese Dokumentation soll dem Leser die Möglichkeit geben, selbst zu beurteilen, ob die Fragen, die ich damals gestellt habe, als relevant anzusehen sind. Oder sind sie reine „Beschäftigungstherapie der Behörden durch einen notorischen Impfgegner“? So wurde ich nämlich einmal tituliert. Entscheiden Sie selbst.


Ein Großteil der Schriftwechsel ist zugegebenermaßen keine leichte Kost, antworten die Behörden doch meistens in einem ausufernden Juristendeutsch, das im Grunde den an sie gerichteten Fragen nicht gerecht wird – und womit in der Regel begründet werden soll, warum man genau diese Fragen einfach nicht beantworten will.


Letztlich geht es doch um die Frage, ob wir unseren Gesundheitsbehörden und Gesundheitspolitikern blind vertrauen können – oder ob es notwendig ist, vor Impfungen zumindest eine eigene Plausibilitätsprüfung vorzunehmen, wie sie z. B. in meinem Buch „Macht Impfen Sinn?“ vorgeschlagen wird.


Besonders  breiten Raum nehmen meine Anfragen im Zusammenhang mit der berühmten KiGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI), der Bundesseuchenbehörde, ein. Ob diese Studie beweisen kann, dass Geimpfte einen gewissen gesundheitlichen Vorteil haben, ist aus meiner Sicht weiterhin offen. 


Was die Dokumentation meiner Anfragen jedenfalls belegt, bestätigt wieder einmal aufs Neue das geflügelte Wort aller Statistiker: „Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast!“  


Oder anders ausgedrückt: Die nackten Zahlen sind das eine, aber wie diese interpretiert werden, entscheidet letztlich der Auftraggeber einer Studie. „Wer zahlt, sagt an“, sagt ein anderes – sehr wahres – Sprichwort. 


Dies gilt insbesondere für alle Studien rund ums Impfen, einem äußerst lukrativen globalen Markt mit einem Umsatz von immerhin Hunderten von Milliarden Euro...

Herzliche Grüße
Ihr
Hans U. P. Tolzin
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